
 

 

 

 

 

 

 

Gebrauchtfahrzeuge erhalten dem Alter entsprechend in Tabelle III Steuervergünstigungen. 

 

TABELLE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alter des Kfz Abzug von der Hubraum-

Komponente 

mehr als 1 bis 2 Jahre 20% 

mehr als 2 bis 3 Jahre 28% 

mehr als 3 bis 4 Jahre 35% 

mehr als 4 bis 5 Jahre 43% 

mehr als 5 Jahre 52% 


